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Nachlese zum Thema «Filmkultur»

Im Artikel «Träger der Filmkultur» unseres Sonderheftes Nr. 16/17 des
«Filmberaters» blieben zwei Organisationen unerwähnt, von denen
manche wohl erwartet haben, dafy ihnen der Verfasser seine Aufmerksamkeit

schenken würde. Da ist zunächst die «Schweizerischer
Filmbund» genannte Dach-Organisation aller außerhalb der Filmwirtschaft

am Filmwesen in besonderem Mafje interessierten Kreise der
Schweiz. Diese, in ihrer Zielsetzung überaus weit gespannte Organisation,

ist so vielgestaltig in der Zusammensetzung, es kommen derart
gegensätzliche Richtungen in ihr gleichberechtigt zur Sprache, daf) für
gemeinsame Aktionen fast nur noch ein Weg offen steht, der allgemeiner

Bekenntnisse und Aufrufe zugunsten vager kultureller Bestrebungen.

Es zeigt sich auch hier wieder, dafy eine nützliche, wirklich
praktische Arbeit nur in einem kleineren Kreis Gleichgesinnter geleistet werden

kann. Man könnte darum in Bezug auf praktische filmkulfurelle
Arbeit mit Recht das alte Julius-Caesar-Wort als Motto voranstellen:
Divide et impera, zu deutsch: getrennt marschieren und vereint schlagen.
M. a. W.: Jeder mufj nach seiner Konzeption und mit seinen Mitteln das
Seine beitragen zum gemeinsamen Ziel der kulturellen Hebung.

Die zweite Organisation, die unerwähnt blieb, führt u. W. als einzige
in der Schweiz das Wort «Filmkultur» im Firmaschild: es ist der
«Schweizerische Verband zur Förderung der Filmkultur».
Dieses erst vor einigen Monaten ins Leben gerufene Gebilde pflegt im
Gegensatz zum Schweizerischen Filmbund engste Beziehungen zur
schweizerischen Filmwirtschaft. Schon bei der Gründung haben es alle
Spatzen von den Dächern gepfiffen, dafy der «Schweizerische Verband
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